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4.3.1 Salzburg 2050 
klimaneutral.energieautonom.nachaltig

Quelle: http://www.salzburg.gv.at/salzburg2050



Energieverbrauch Salzburg

Anteil Erneuerbarer 2012: 44,3%
(Statistik Austria)
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Notwendige Maßnahmen

Die Maßnahmen setzen sich aus 2 Hauptgruppen zusammen 
die nur bei konsequenter GLEICHZEITIGER Umsetzung zum 
Ziel führen können:

Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung
Wasserkraft
Solarenergie
etc

Senkung des Energieverbrauchs / Effizienzsteigerungen
Gebäudebereich
Mobilität
Sonstige



Baurechtliche Rahmenbedingungen

• Gebäuderichtlinie 2010/31/EU

• OIB Richtlinie 6/2011 in Österreich

• Nationaler Plan (Niedrigstenergiegebäude)

• Bautechnische Vorschriften in den 
österreichischen Bundesländern



Bautechnische Vorschriften
Inhalte

• Kostenoptimale Anforderungsniveaus für Neubauten und 
Größere Renovierung

• Vorgaben zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (am Standort oder in der Nähe erzeugt)

• Systemanforderungen für die optimale Energienutzung 
Heizung, Warmwasseranlagen, Klimaanlagen, 
Lüftungsanlagen und Gesamtabstimmung

• Monitoring
• Niedrigstenergiegebäude bis 2018 bzw. 2020

– Nationaler Plan



4.3.2 Bauordnung in Salzburg

Energie- und ökologierelevante Regelungen:

Bautechnikgesetz
Bautechnikverordnung Energie (BTV-E)
Baupolizeigesetz



Die neue BTV-E ist mit 1.10.2014 in 
Kraft getreten. 

Grundlegend neue Anforderungen 
für die Gesamtenergieeffizienz 
inkl. Haushaltsstrom

- Wärmeschutz LEKT
- CO2-Emission LEKCO2
- Primärenergiebedarf LEKP

BTV-E 2014



• Umsetzung EU Recht
RICHTLINIE 2012/27/EU Energieeffizienz
RICHTLINIE 2010/31/EU Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
RICHTLINIE 2009/28/EG Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen

• Harmonisierung der österr. Bauordnungen 
Übernahme der OIB Richtlinien

• Harmonisierung der Anforderungen für 
Baurecht und Förderung
Ab 2019 Einheitliche Mindestanforderungen in Salzburg

BTV-E Ziele 



Artikel 9

– bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude 
Niedrigstenergiegebäude

– nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, die 
von Behörden als Eigentümer genutzt werden, 
Niedrigstenergiegebäude sind. 

Vorgabe aus EU Gebäuderichtlinie 2010 
Niedrigstenergiegebäude



Definition

Der fast bei Null liegende oder sehr geringe 
Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil 
durch Energie aus erneuerbaren Quellen —
einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
am Standort oder in der Nähe erzeugt wird —
gedeckt werden; 

Vorgabe aus EU Gebäuderichtlinie 2010
Niedrigstenergiegebäude



Gebäude mit 
Standard 
Passivhaus

Gebäude mit 
Standard 
Niedrigenergiehaus

deutlich 
verbesserter 
Wärme-
schutz

Wärme-
schutz
Zur Wahrung
Bauhygiene

mangelnder
bis unzu-
reichender 
Wärme-
schutz

BESTANDS-
GEBÄUDE

LEKT
75-100

A B C D E
18 22 3828 >50LEKT

SANIERUNG
LEKT 32
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F

NEUBAU
LEKT 24

BTV-E 2011

NEUBAU
LEKT 20

(Doppel-, Einzel-, Bauern- und 
Austraghäuser,

Häuser in der Gruppe)

W
B

FNEUBAU
LEKT 18

(sonstige Wohnbauten)

W
B

F

Mindestanforderungen  
WÄRMESCHUTZ für alle Gebäude

NEUBAU
LEKT 22

BTV-E 2019



Energiekenngrößen
LEK-Wert

Energiebedarf 

• Jahresenergiebedarf 
Q [kWh/a]

• spezifischer 
Jahresenergiebedarf
Q [kWh/m²BGF a]

Energiedurchgangskoeffizient 
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Berechnung der Energiekenngrößen

Energiedarf [kWh/m²BGF a]

• Heizwärmebedarf/BGF
• Heizenergiebedarf/BGF
• Endenergiebedarf/BGF
• Primärenergiebedarf/BGF

• Transmissionsverlust/BGF
• Lüftungsverlust/BGF
• ……

LEK-Wert [-]

• Heizwärmebedarf/CE

• Heizenergiebedarf/CE

• Endenergiebedarf/CE

• Primärenergiebedarf/CE

• Transmissionsverlust/CE

• Lüftungsverlust/CE

• ……



Energiedurchgangskoeffizienten  
Wohngebäude

Typische LEK-Werte

Neubauten
Größere

Renovierung

Wärmeschutz (LEK T) 22 28

Fensterlüftung/ WRG (LEK V) 13 13

Lüftung mit WRG(LEK V) 3 3

Heiztechnikenergiebedarf (LEK H) 18-5 35-5

Solar passiv (LEK sp) 7 9

Innere Gewinne (LEK i) 7 8

Solarthermie 3% der BGF 6 6



Energiedurchgangskoeffizienten  
Wohngebäude



Gesamtenergieeffizienzanforderung
BTV-E

• LEK-Werte 
Standort- und geometrieunabhängige quasidimensionslose 
Einzahlangaben, keine Referenzkennwerte – absolute 
Kenngrößen, anwendbar für alle Gebäude Geometrien

• LEKT
Wärmeschutzanforderung gewährleistet eine sichere Begrenzung 
der Transmissionsverluste

• LEKP
Die Primärenergieanforderung gewährleistet den Einsatz 
hocheffizienter energietechnischer Systeme und den sparsamen 
Umgang mit Ressourcen.

• LEKCO2
Die Kohlendioxidanforderung erfordert die erhöhte Nutzung 
erneuerbarer Energieträger
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BTV-E Gesamtenergieeffizienz 
Anforderungen Neubau

Einbringung des 
Bauansuchens

höchstzulässige LEK-Linie(HGT 20/20)

LEKT LEKP LEKCO2

bis 31.12.2016 24 52 62

ab 1.1.2017 24 48 58

ab 1.1.2019 22 44 54

ab 1.1.2021 22 40 50



• Höchstzulässige Kohlendioxidemission 
LEKCO2 ≤ 62 bedeutet:

• Gasheizung 
• Passivhaus Wärmeschutz LEKT 18
• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
• Solaranlage zur Deckung des Warmwasserbedarfs

BTV-E Neubau Anforderung 
CO2 Emission (Beispiel)
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• Höchstzulässiger Primärenergiebedarf 
LEKP ≤ 52 bedeutet:

• Pellets Heizung 
• LEKT 24
• Solaranlage zur Deckung des 

Warmwasserbedarfs

BTV-E Neubau Anforderung
Primärenergiebedarf (Beispiel)
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BTV-E Gesamtenergieeffizienz Anforderung 
„Große Renovierung“ 

Einbringung des 
Bauansuchens

höchstzulässige LEK-Linie(HGT 
20/20)

LEKT LEKP LEKCO2

bis 31.12.2016 28 78 130

ab 1.1.2017 28 76 122

ab 1.1.2019 26 72 116

ab 1.1.2021 26 68 110



- Anpassung Heizungsvorlauf- und Rücklauftemperatur 

- Wärmedämmungen der Leitungen (Bestand: Unterputzleitungen sind mit 2/3 
zu berechnen)

- Zirkulationsleitung hat Auswirkung auf die Verteilverluste

- Erfassung eines Zweileiterverteilnetzes

- Anpassung der Pumpleistungen (Heizungs-, Pufferlade-, Zirkulations- und 
Kollektorkreispumpen)

- Anpassung der Speicherverluste (laut www.produktdatenbank-get.at)

- COP-Wert von Wärmepumpen (laut www.produktdatenbank-get.at)

Optimierung LEK P, LEK co2



1. Abschnitt

Energietechnische Anforderungen an Bauten

Mindestanforderungen

§ 1

(1) Für die Energieeinsparung und den Wärmeschutz von Bauten oder Teilen davon, die nach ihrem 
Verwendungszweck unter Einsatz von Energie konditioniert werden, gelten die allgemeinen 
Bestimmungen und Anforderungen gemäß den Pkt 1, 3 sowie 5 bis 12 der Richtlinie 6 des 
Österreichischen Institutes für Bautechnik vom Oktober 2011 (OIB-Richtlinie 6), soweit zu den 
Anforderungen in den §§ 2 und 3 nicht Sondervorschriften getroffen sind.

(2) Den gemäß Abs 1 erforderlichen Berechnungen sind die OIB-Richtlinien "Begriffsbestimmungen" 
vom Oktober 2011 und "Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke" vom März 2012, soweit 
auf diese in der OIB-Richtlinie 6 oder im OIB-Leitfaden Bezug genommen wird, zu Grunde zu legen.

(3) Begriffe, die in dieser Verordnung oder in den Regelwerken des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik gemäß den Abs 1 und 2 verwendet werden und den Begriffen der Richtlinie 2010/31/EU 
entsprechen, sind im Sinn dieser Richtlinie zu verstehen.

Besondere Anforderungen an die Gesamtenergieeffizie nz
von Neubauten und bestehenden Bauten nach größeren Renovierungen

BTV-E 2014 - Auszug



BTV-E Anforderungen 
Zu- und Aufbauten

• §2 (4) Für Zu- und Aufbauten 
Anforderungen an den Primärenergiebedarf und die 
Kohlendioxidmissionen entfallen bei Anschluss an 
bestehendes Heizsystem. 

. 

25



BTV-E Anforderungen
Nicht-Wohnbauten

Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen: 

a) Energie, die aus erneuerbaren Energieträgern oder durch Kraft-
Wärme-Kopplung am Standort erzeugt wurde, kann von der 
Primärenergie- und Kohlendioxidmenge abgezogen werden. 

b) Bei der Berechnung des LEKP und LEKCO2 von Nicht-
Wohnbauten ist der Betriebsstrombedarf mit 16,43 kWh/m²BGF a 
anzusetzen, der Beleuchtungsenergiebedarf, der Luftbefeuchtungs-
und Entfeuchtungsenergiebedarf und der Kühlenergiebedarf sind 
nicht einzurechnen, wenn kostenoptimale hocheffiziente 
gebäudetechnische Systeme eingesetzt werden und der 
Energiebedarf zu einem wesentlichen Teil durch Energie aus 
erneuerbare Quellen gedeckt wird

26



Besondere Anforderungen an das 
Energiesystem -Lüftung 

§ 3 (1) Bei Neubauten von Wohnhäusern mit mehr als fünf 
Wohneinheiten sind einzubauen:

1. Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung nach Maßgabe 
der ÖNORM H 6038 Ausgabe Februar 2014,  oder 

2. bedarfsgeregelte Abluftanlagen nach Maßgabe der 
ÖNORM H 6036 Ausgabe Juni 2007 (z.B. Bad 40m³/h, WC 20, 
Abstellraum 10, Küche 40m³/h). 
Der feuchtegesteuerte Betriebsvolumenstrom kann alternativ auf 
einen 0,4 fachen Luftwechsel je Wohnung ausgelegt werden.

27



Besondere Anforderungen an das 
Energiesystem -Heizung

§3 (2) Neubauten mit insgesamt mehr als fünf Wohn- oder 
Betriebseinheiten 
• zentraler Wärmemengenzähler 
• gemeinsames Zweileiter-Wärmeverteilnetz 

für die Heizung und die dezentrale 
• Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip.

Ausnahme bei Wärmepumpen
Erläuterung:
Abs 2 verlangt wie bisher in bestimmten Fällen die Ausführung von zentralen Zweileiter-Wärmeverteilungen, weil 
diese geringere Verteilungsverluste verursachen. Klargestellt wird im Zusammenhang, dass es sich dabei um 
ein "gemeinsames" Zweileiter-Wärmeverteilnetz für die Heizung und die dezentrale Warmwasserbereitung im 
Durchflussprinzip handeln muss. Eingeschränkt wird der Anwendungsbereich der Bestimmung jedoch insoweit, 
als die Anforderung nur noch zum Tragen kommen, wenn eine zentrale Wärmebereitstellungsanlage für mehr 
als fünf Wohn- oder Betriebseinheiten errichtet oder eingebaut wird und die Wärmebereitstellung nicht mittels 
elektrisch betriebener Wärmepumpe erfolgt. 

28



Besondere Anforderungen an das 
Energiesystem -Heizung

§3 (3) Bei Anlagen für die Heizung und die Warmwasserbereitung, 
die neu errichtet oder eingebaut werden, sind auszulegen: 

1. bei Einsatz von Fernwärme: 
der Temperaturunterschied zwischen Fernwärmerücklauf und 
Rücklauf der Sekundäranlage auf höchstens 2 K im 
Auslegungspunkt;

2. die Vorlauftemperatur von Wärmeverteilnetzen auf höchstens 
55° C;
Im Bedarfsfall notwendige kurzzeitige thermische Desinfektionen mit höheren 
Temperaturen bleiben davon unberührt. 

3. die Rücklauftemperatur von Wärmeverteilnetzen auf höchstens 
40°C. 

29



Besondere Anforderungen an das 
Energiesystem - Wärmepumpe (Entwurf)

§3 (4) Elektrisch betriebene Heizungswärmepumpensysteme

Neu errichtet oder eingebaut:
Jahresarbeitszahl ≥ 3

bei bestehenden Bauten:
Jahresarbeitszahl ≥ 3
wenn der Bau die Anforderungen nach größeren 
Renovierungen gemäß § 2 Abs 3 erfüllt. 

Die Absenkung der Jahresarbeitszahl bei elektrisch betriebenen Wärmepumpen auf drei im 
Abs 4 erfolgt vor dem Hintergrund, dass mit der Festlegung nur mehr von Anforderungen an 
den Primärenergiebedarf und die CO2-Emissionen bei weniger effizienten Wärmepumpen 
durch andere energietechnische Maßnahmen die Einhaltung dieser LEK-Vorgaben 
sichergestellt werden kann. 

30



Besondere Anforderungen an das 
Energiesystem -Eigenstromerzeugung 
(Entwurf)

§3 (5) Eigenstromerzeugung 

Bei Nicht-Wohnbauten mit einer Gesamtgeschoßfläche über 1.000 m², 
die neu errichtet werden, soll ein Teil des erforderlichen 
Betriebsstroms durch Eigenerzeugung am Standort aus erneuerbaren 
Energiequellen gedeckt werden. Soweit dem nicht technische, 
funktionelle oder wirtschaftliche Gründe entgegenstehen, soll dieser 
mindestens 2 kWh je m² Geschoßfläche betragen.

31



BTV-E 2014 Energieausweis 
§4 Form und Inhalt (Entwurf)

(1) Inhalt und Form des Energieausweises 
OIB Richtlinie 6 aus 2011

(2) Dem Energieausweis sind anzuschließen: 
a) eine Bestätigung des Ausstellers oder der Ausstellerin über die 
Erfüllung der baurechtlichen Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz nach dieser Verordnung;

b) ein Hinweis, wo der Auftraggeber oder die Auftraggeberin genauere 
Angaben auch zur Kosteneffizienz der im Energieausweis enthaltenen 
Empfehlungen erhalten kann. 

32



2. Abschnitt

Energieausweis

Inhalt und Form

§ 4

(1) Inhalt und Form des Energieausweises richten sich nach den Pkt 13, 14 und dem Anhang der OIB-
Richtlinie 6.

(2) Dem Energieausweis sind anzuschließen:
a) eine Bestätigung des Ausstellers oder der Ausstellerin über die Erfüllung der baurechtlichen 

Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach dieser Verordnung;
b)ein Hinweis, wo der Auftraggeber oder die Auftraggeberin genauere Angaben auch zur Kosteneffizienz 

der im Energieausweis enthaltenen Empfehlungen erhalten kann;
c) eine Darstellung des im Primärenergiebedarf enthaltenen Anteils erneuerbarer Energie.

BTV-E 2014 - Auszug



"(4) Der Aussteller hat die Daten des Energieausweises der 
Landesregierung in elektronischer Form zu übermitteln oder in 
einer von ihr eingerichteten Datenbank zu erfassen. Die 
Landesregierung hat ein Kontrollsystem für Energieausweise 
nach dem Anhang II der Richtlinie 2010/31/EU einzurichten. Die 
Daten dürfen von der Landesregierung und den Baubehörden 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den bautechnischen 
Bestimmungen und von der Landesregierung nicht 
personenbezogen auch für statistische Zwecke und zur 
Verfolgung energiepolitischer Ziele verwendet werden.

http://www.salzburg.gv.at/00201lpi/15Gesetzgebungsperiode/3Session/125.pdf

Unabhängige Kontrollstelle



Inhalt OIB -Richtlinie 6 (Stand 2011)



Inhalt OIB -Richtlinie 6 (Stand 2011)



Energieausweis -Beispiele

Energieausweise - 2 Beispielen der aktuellen Umsetzung in 
Salzburg:

Bestandsgebäude
Neubauplanung



Energieausweis Bestand



Energieausweis Neubauplanung



Wesentliche Neuerungen EAVG 2012

Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien müssen folgende 
Werte angeben:

Heizwärmebedarf und
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Rechtsfolge der Ausweisvorlage
Der Berechner haftet dem Käufer oder Bestandnehmer

Strafbestimmungen
Verwaltungsübertretung, Geldstrafe bis zu € 1.450,-



Central EPC
storage platform

Energy accounting
and meter reading

Integrated in Zeus

Software tools for subsidies
internal or external software logic

EBS-Manager
Protocol storage of GEQ-

EBS)

SAGIS
GEO information data

4.3.3 Online-Tools in Salzburg

Politics

Building authorities

Reports

Control system

EPC software programs
Varoius programs in Austria 

available, they all deliver EPC-
data to ZEUS in order to get a 

„valid“ copy of the EPC 



Energieausweisverwaltung 

Z E U S - Plattform

Zentrale 
Energieausweis
Umgebung
Salzburg



ZEUS – Startseite
www.energieausweise.net



Kunde/SIR/Berechner erfasst Kerndaten des 
Förderwerbers im WBF Online-Assistenten
� Wünsche zu Fördersparte und Maßnahmen

� Adress- und persönliche Daten (inkl. SAGIS-Check)
� Auswahl des Berechners für Energieausweis

WBF-System ruft Schnittstelle zum Assistenten auf, 
WBF-Ansuchen wird angelegt:
� Fördersparte und Maßnahmen
�Adress- und persönliche Daten

� Link zum EA-PDF
� gesamtes XML v3.1 (statt WBF-XML)

� Link zu EA Prüfergebnis

Kunde geht mit unterschriebenem 
Förderansuchen zu WBF

WBF-Sachbearbeiter gibt Assistentennr. im WBF-
System ein (ev. alternativ Barcode-Scannen)

NEU: automatische 
Abwicklung der EA-

Erstellung über Assistenten

Unverb. Information an EA-Berechner 
(kein rechtlich verbindlicher Auftrag!)

+ Bereitstellung der bereits vorhandenen 
Daten für den Berechner

via E-Mail, später über Schnittstelle
Änderungen im Assistenten 
über gesicherten Link sind 

möglich durch Förderwerber 
od. einen Stellvertreter

Berechner reicht EA in ZEUS ein
mit Assistenten-Nummer zur Zuordnung

Neubau: nur Planungs-EA
Sanierung: Bestand + Planung

Einreichung in ZEUS 
nur mehr über Assistenten-

Nummer 
(„fixes Fach“)

Kunde erhält Assistenten-Nummer, kann 
über gesicherten Link jederzeit 

Änderungen durchführen.
(keine Förderansuchen-Nummer!)

wenn OK oder manuell von Prüfstelle 
freigegeben

ZEUS erstellt Auto-Prüfstempel, generiert 
automatisch Prüfergebnis-PDF

Ab hier: Betreuung durch 
Abt. 404

WBF-Sachbearbeiter und 
SIR können auf Wunsch alle 

Assistenten-Anträge 
einsehen

Vorteile: Förderantrag wird 
erst jetzt angelegt, 

Kundendaten, Wünsche und 
EA sind fertig abgeglichen. 
Förderzusage kann sofort 

versendet werden.

Wenn Nicht OK:
� Kunde oder Berechner ändert 

Angaben im Assistenten
� oder: Berechner korrigiert EA

� oder: Schleife über manuelle Prüfung
bei Prüfstelle möglich, wenn von 

Berechner gewünscht

ZEUS Auto-Prüfungen:
1. Zusammenstimmen 

der Maßnahmen aus Assistent und im EA
(Kunde vs. Berechner)

2. Erfüllung der WBF-Richtlinien

Kunde gibt im Assistenten persönliche Daten 
an und vorbefülltes Ansuchen-Formular (PDF) 

wird erstellt
Kunde druckt vorbefülltes Förderansuchen aus, 
erhält Link zu notwendigen weiteren Formularen

Kunde füllt 
Förderansuchen .pdf wie 

bisher fertig aus (zB. 
Sanierungskosten lt. KV)

Wenn Kunde seine Meinung 
ändert, kann er den 

Assistenten erneut starten

Online Assistent

ZEUS

Online Assistent

WBF-Abteilung

Überblick



Kunde/SIR/Berechner erfasst Kerndaten des 
Förderwerbers im WBF Online-Assistenten
� Wünsche zu Fördersparte und Maßnahmen

� Adress- und persönliche Daten (inkl. SAGIS-Check)
� Auswahl des Berechners für Energieausweis

NEU: automatische 
Abwicklung der EA-

Erstellung über Assistenten

Unverb. Information an EA-Berechner 
(kein rechtlich verbindlicher Auftrag!)

+ Bereitstellung der bereits vorhandenen 
Daten für den Berechner

via E-Mail, später über Schnittstelle
Änderungen im Assistenten 
über gesicherten Link sind 

möglich durch Förderwerber 
od. einen Stellvertreter

Berechner reicht EA in ZEUS ein
mit Assistenten-Nummer zur Zuordnung

Neubau: nur Planungs-EA
Sanierung: Bestand + Planung

Einreichung in ZEUS 
nur mehr über Assistenten-

Nummer 
(„fixes Fach“)

Kunde erhält Assistenten-Nummer, kann 
über gesicherten Link jederzeit 

Änderungen durchführen.
(keine Förderansuchen-Nummer!)

wenn OK oder manuell von Prüfstelle 
freigegeben

ZEUS erstellt Auto-Prüfstempel, generiert 
automatisch Prüfergebnis-PDF

Ab hier: Betreuung durch 
Abt. 404

WBF-Sachbearbeiter und 
SIR können auf Wunsch alle 

Assistenten-Anträge 
einsehen

Wenn Nicht OK:
� Kunde oder Berechner ändert 

Angaben im Assistenten
� oder: Berechner korrigiert EA

� oder: Schleife über manuelle Prüfung
bei Prüfstelle möglich, wenn von 

Berechner gewünscht

ZEUS Auto-Prüfungen:
1. Zusammenstimmen 

der Maßnahmen aus Assistent und im EA
(Kunde vs. Berechner)

2. Erfüllung der WBF-Richtlinien

Online Assistent

ZEUS

Ablaufdiagramm – erster Abschnitt



WBF-System ruft Schnittstelle zum Assistenten auf, 
WBF-Ansuchen wird angelegt:
� Fördersparte und Maßnahmen
�Adress- und persönliche Daten

� Link zum EA-PDF
� gesamtes XML v3.1 (statt WBF-XML)

� Link zu EA Prüfergebnis

Kunde geht mit unterschriebenem 
Förderansuchen zu WBF

WBF-Sachbearbeiter gibt Assistentennr. im WBF-
System ein (ev. alternativ Barcode-Scannen)

ZEUS erstellt Auto-Prüfstempel, generiert 
automatisch Prüfergebnis-PDF

Vorteile: Förderantrag wird 
erst jetzt angelegt, 

Kundendaten, Wünsche und 
EA sind fertig abgeglichen. 
Förderzusage kann sofort 

versendet werden.

Kunde gibt im Assistenten persönliche Daten 
an und vorbefülltes Ansuchen-Formular (PDF) 

wird erstellt
Kunde druckt vorbefülltes Förderansuchen aus, 
erhält Link zu notwendigen weiteren Formularen

Kunde füllt 
Förderansuchen .pdf wie 

bisher fertig aus (zB. 
Sanierungskosten lt. KV)

Wenn Kunde seine Meinung 
ändert, kann er den 

Assistenten erneut starten

Online Assistent

WBF-Abteilung

Ablaufdiagramm – zweiter Abschnitt





EA – Automatisiertes Prüfergebnis 
WBF und Bauordnung



Energiebuchhaltung auf ZEUS



Energiebuchhaltung auf ZEUS









4.3.4 Energieberatung

In Salzburg bieten 2 Organisationen öffentliche 
Energieberatung an:

Energieberatung Salzburg: Schwerpunkt 
Gebäudebereich/Wohnbau (kostenlose Beratung, 
standardisiert)

www.salzburg.gv.at/energieberatung

Umweltservice Salzburg: Schwerpunkt Gewerbebetriebe 
(geförderte Beratung, umfangreicher)

www.umweltservicesalzburg.at



Aufgaben der Energieberatung Salzburg

Kostenlose Vor-Ort-Beratungen zur Gebäudeoptimierung
Messestände (zB Bauen und Wohnen, Messezentrum)
Mobiler Messestand im gesamten Bundesland
Vortragstätigkeiten
Technische Überprüfungen im Auftrag von Förderstellen
Energieausweisprüfung
Qualitätssicherung von Planungen



Beratungsangebot

Kostenlose und unabhängige Beratung direkt vor Ort

Wohngebäude 
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienwohnhäuser

Nicht-Wohn-Gebäude (außer Gewerbe)
Gemeindeamt
Schulen
Kindergärten
Vereine

Qualitätssicherung und Überprüfungen
Energieausweise
Technische Überprüfungen

Informationen und Anmeldung unter 0662/8042-3151 oder 
www.salzburg.gv.at/energieberatung. 



Weitere Angebote für Gemeinden

Ansprechpartner für alle Themen zur Energie, zB. 
Energieausweis, Förderungen, Bautechnikgesetze

Spezialschulungen für Gemeindebedienstete
Rat und Tat vor Ort oder am Telefon 

Fachvorträge im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen
Mobiler Messestand bei Gemeinde- und Regionalmessen
Text- und Themenvorschläge für Gemeindezeitungen



GEQ-EBS Beratungstool
für die Vor-Ort-Beratung



Berechnungsgrundlage Ökonomie 
(Sterne)

Bauteile: ÖNORM B8110 Teil 4
Berechnung nach Barwertmethode
Angabe der Lebensdauern 

Haustechnik: ÖNORM M 7140 (2013) 
Berechnung nach Barwertmethode (genauer Methodenspiegel)
Angabe Lebensdauern und Anfangsinvestitionskosten (detailliert)



Ökologische Bewertung (Blätter)
Gesamtenergieeffizienz + Baustoffwahl
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LEK-Kennwerte für Kohlendioxidemission und 
Primärenergiebedarf

CO2

PE

ca. 
23kg/m²a 

ca. 230
kWh/m²a

LEKP + LEKPEI = 46 + 4 ~ 6,5   Zuschlag Punkte 
LEKCO2 + LEKGWP  = 34 + 6 ~ 9,5   Zuschlag Punkte

Summe  16 Zuschlagspunkte



Darstellung Haustechnik-Vergleich im 
GEQ-Programm (Blätter)

Hinweis: Die Darstellung der „Blätter“ wurde fertig entwickelt und erfolgreich getestet
Bis zur Festlegung künftiger bautechnischer Regeln und Förderrichtlinien wird jedoch auf eine Verwendung verzichtet.



Protokoll



Protokolldetail Ökonomie



Energieberatung Salzburg
Kurt Baumgartner

Fanny-von-Lehnert-Straße 1
5020 Salzburg

Tel.: 0662 / 8042 – 3151
Fax: 0662 / 8042 – 76 3863

E-mail: energieberatung@salzburg.gv.at 
Homepage: salzburg.gv.at/energieberatung

Kontaktadresse … am Besten ist … 



… selber erzeugte Energie!


